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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.11.1987

Norm

MRG §12 A

MRG §14 Abs2 und 3

Rechtssatz

Im Gegensatz zur Abtretung des Mietrechtes nach § 12 MRG durch den scheidenden Mieter ist für das Eintrittsrecht

nach § 14 Abs 2 und 3 MRG eine bestimmte Dauer der gemeinsamen Haushaltsführung nicht erforderlich; sie wird

aber gelegentlich als Indiz für einen gemeinsamen Haushalt angesehen.
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